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Überlebensfrage Firmen-Nachfolge 
Recht sariwal t gibt T i pps für die Betriebsübergabe 

\\r . ; . Füssen (ton). 
lAVii^regele i ch meine Nachfolge im Betrieb? 
I bl e se l^ägestelleh sich viel zu wenige U n -
I t ernehmer, ob wohl sie mit ihr unweigerlich 

j tie r t werden. D arau f wies D r . Jörg 
K hin/'der au f E inladung des In for -
i kre i^eVderJWirtschafls ra^ 
bgJnf'^Fiissener Ku rhaus vor inter- *i 
n U nternehmern diese ökonombche; 

insfrägebeantwortete. iî f^J 

N eKes ging bei dem Referat nicht um die. 
i ÜbernaSine. etwa des Kurhauses, in dem der 
[ Vortrag(|tattfaijd. Vorwiegend sollten .Mittel-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 stäÄdlei^i^üen: Was muss ich beider U n -
! temeKm^nis-ffachfolge u nd beim Üntemeh-. 
j mem-Elbfi^ch't beachten, um sowohl die 
Fortführung des Betriebes, als auch meine 

! künftige finanzielle Situation zu sichern? 
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' f " Adalbert'Guggemos vom Füssener Einzel-. 
I handefeerband begrüßte namens mehrerer 
1 örtlicfiei?' Institu tionen, den Referenten als 
|,»Neu»J'ussener«, der sich erst unlängst als' 
" ' '* nwalt in Füssen niedergelassen hatte, 

u s tau cfi DSzeht für Wirtschaftsrecht 

tQi^QOsmos (re.V dankt Rechtsanwalt Dr̂ -Jörg Schröck 
D^eigAgsanten AusfQhrungen zum Thema;|UnternahmensQ-

für 

»und Untemehmensarbrecht Foto: M öBbauer 

r- Mehr als 700.000 Mit» "Oberhaupt nachYolgegeeignet'^ist'. 
Iimen werden in und ob der Nachfolger für das Uo-

fünf Jahren temehmen. g ^gnet; Ist Darüber 
ilund etwa zwei Ortttai;,sollezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in ersterU^iiadie Qualifikatfon 
inlchtausraichendauf entscheiden. 10 manchen Fällen ist 

t votbereite i Dabeit eine V^ußeruhg-des Betriebs die 
'richt ige ^nd frühzeltigo beste Lösung, t ' ?: - , « 

besonders wtohtig Ist die Entscheidung für die Un-
h^n^Fortfoestand des.iJInter* ternehmensnachfolge gefallen, gilt 

IS und damif: für ein« Vi e l -' esdie Steuertastzu minimiei;en. Da-
j AjteitsplÄtzwiiS:*^'^** >-ai hatipian iniScHfeqkCftigssteuer-
"W\ d hat det lnfoi>- ündvErbrecht^pigVcestaltiings-^ 

jlsderWii:tschaftlfltFü8- mögKohkeiten.;BnefundierleBera-
-̂SÜsammen mit anderen Wirt- ' tung ist dabei Unerlädllch, will man 
>vert)6nden' einen .Vortraia etwa,Uquiditfltsverlüste-aufgrund 
Jntemehmensnachfolge und • vonr'Pflichttellsansprücheil« oder 

- ganisiert, Referent war, BlocWerungenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'JJ «de s ' ' Geschäfts 
r Rechtsanwalt OrJörg durch ̂ Erbengemeinschaften ver-

k,'der- sich Im^Unterneh- meiden oder so gering wie möglich 
*und Wirtschaftsrecht be- halten..Jt»Eln;lJntemohmenste3ta-l 

5kennt.'''>- ' ' i j . ment^ist keln^ätan^s Dokument?: 
itemehmensnachfolge, Jst betonte Schröck, ;es sollte alle fünf 
EXnplexes Gebiet uijddie t^ahratiberarbeitet; und den neuen 

tigüng - damit sollte^ivnan'̂ Gegebenheitertangepaßt werden?. 
tdi|Jange Bank schieb6nv '^Ein9;.stufenweis«< Libergabe t.ynit 
|W^tec:!iBnderBm, ;:«0'Dr.. viangsafnem. Röckzug aus dem Un« 
^«^iiberdieelgenequZjsl- t e r ^ r n e a zu:fLebieiten,Ml̂ «bun-

•»(•̂ Gedanker* aa» • ma - ' den mit einem «rfültten Ruhestand, 
nehmermüssasteh, sei-für Inhaber'und Finna natürlich 

Ttmachea ob sein Betrieb'opÖmaL • . r*«^"''-' mb 

München. Die Entscheidung, ob Nachfolge 
oder Verkauf in Frage komme, müsse gedank-
lich jeder Unternehmer für sich selbst treffeqv 
Schröck riet dabei zu einer langen »Vorlauf-
zeit« von mindestens fünf, möglichst zehn 
Jahren, i n der man sich den Firmenübergang 
überlegen müsse. Hier spielten vor allem steu-
erliche Gesichtspunkte eine entscheidende 
Rolle,V Z u berücksichtigen seien. 'auch 

. menschliche lind familiäre Aspekte, das U n-
ternehmen müsse analysiert werden, und die 
Frage;' nach - einem geeigneten;. Nachfolger 
müsse man klären. Schließlich spielen auch 
rechtliche Punlcte, auch solche des Erbrechts,, 
eine Rolle. v; i i 

Zusammenfassend nannte Schröck die 
sieben wichtigsten Regeln: Eigene Zielvor-
stellung, sich rechtzeitig Gedanken machen, 
rechtliche Beratung zu einer Nachfolge-Kon-
zeption einholen, Pflichtteilansprüche von 
Erben prüfen, das Testament alle drei Jahre 
auf Aktualität h in überprüfen, keinen zu star-
ken Einfluss au f die Erben nehmen sowie 
flankierende Maßnahmen wie beispielsweise 
ein ' Ausstiegs-Szenario' d ei- Unternehmers, 
das mit der Familie abgesprochen wird. :. 


